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Pressemitteilung

Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im so genannten „Kopftuchstreit“

Ohne gesetzliche Grundlage darf muslimischen Lehrerinnen das Tragen von Kopftüchern im Unterricht nicht generell verboten werden – so entschied heute das Bundesverfassungsgericht im Rechtsstreit zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Lehrerin Fereshta Ludin. 

Der Berliner Beauftragte für Integration und Migration, Günter Piening, begrüßt diese Entscheidung.

Das Bundesverfassungsgericht, so Piening, hat ausdrücklich kein „Kopftuchurteil“ gefällt. Es stellt nicht das individuelle Recht des einzelnen auf religiöse Freiheit in Frage, sondern nimmt im Gegenteil die religiöse Vielfalt in Deutschland und ihren Schutz sehr ernst. 

Woran es in Deutschland fehlt, sind gesetzliche Grundlagen, wie sich in einer Einwanderungsgesellschaft Religionsfreiheit mit dem staatlichen Neutralitätsgebot in religiösen und weltanschaulichen Fragen verträgt. Das BVG bezieht sich in seinem Urteil explizit nicht nur auf den Islam, sondern auf alle Religionen.

Angesichts der zunehmenden religiösen Pluralität und der wachsenden Säkularisierung der Gesellschaft ist ein solches Urteil , so Günter Piening weiter, sehr wichtig. Der Gesetzgeber muss jetzt die Weichen stellen, wie das Verhältnis Staat und Religion in Zukunft geregelt werden soll.

Das betrifft nicht nur religiöse Symbole – oder ihren politischen Missbrauch-  in staatlichen Einrichtungen wie z.B. Schulen, sondern berührt zahlreiche Bereiche. Das BVG-Urteil dürfte auch „Fernwirkungen“ auf die Diskussion um den Religionsunterricht in Berlin haben. 

Es stellt sich mehr und mehr die Frage, wie etwa der Religionsunterricht an staatlichen Schulen geregelt, insbesondere finanziert werden soll, wenn mehr und mehr Religionsgemeinschaften von ihrem Recht Gebrauch machen und einen solchen Unterricht in der Schule anbieten.

Die Diskussion um Religion und religiöse Symbole in einer säkularen Gesellschaft muss dringend geführt werden. Vor allem aber, so der Integrations- und Migrationsbeauftragte, muss sie offen geführt werden, berührt sie doch auch die Rolle der so genannten „Amtskirchen“. Vor diesem Hintergrund wird sie auf jeden Fall spannend.
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	Dienstgebäude:
	Fahrverbindungen:
	Sprechzeiten:
	Zahlungen bitte
	Kontonummer
	Geldinstitut
	Bankleitzahl

	Potsdamer Str. 65
	U-Bhf. Kurfürstenstraße (U 1, U 15)
	Mo., Di., Do., Fr.
	bargeldlos nur an die
	58-1 00
	Postbank Berlin
	100 100 10

	10785 Berlin
	Bus 148, 341, 348
	von 9.00 bis 13.00 Uhr
	Landeshauptkasse,
	9 919 260 800
	Berliner Bank AG
	100 200 00

	
	Bus 129
	Do.
	Klosterstr. 59
	0 990 007 600
	Landesbank Berlin
	100 500 00
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	von 15.00 bis 18.00 Uhr
	10179 Berlin
	10 001 520
	LZB Berlin
	100 000 00


E-Mail-Adresse: John.Roehe@auslb.verwalt-berlin.de
Internet: www.berlin.de/AuslB

(Der Empfang elektronisch signierter Dokumente ist vorerst nicht möglich.)
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